
Reithallenordnung 

1. Vor Betreten der Reitbahn ist generell (mit oder ohne Pferd) „Tür frei“ zu rufen, 

erst nach der Aufforderung „ist frei“ darf die Halle betreten werden! 

Ponys/Pferde werden in die Halle geführt und in der Mitte der Bahn wird aufgesessen! 

 

2. Zum Halten oder Schritt reiten den 2. o. 3. Hufschlag benutzen! Von anderen Pferden 

ist immer ein ausreichender Sicherheitsabstand nach vorne und zur Seite zu halten. Wer 

auf dem Zirkel reitet, muss dem Ganze – Bahn - Reitenden den Hufschlag freimachen. 

Linke Hand hat Vorrang vor rechter Hand. Ab mehr als 5 Reitern sollte auf einer Hand 

geritten werden. Der Reitlehrer oder der rang älteste Reiter bestimmt den Handwechsel 

 

3. LONGIEREN ODER LAUFEN LASSEN NUR IN DER KLEINEN HALLE !! 

Gleichzeitiges Longieren und Reiten ist mit den Reitern abzusprechen! 

Sind mehr als 4 Reiter in der Bahn und während der Trainingsstunden 

ist das Longieren untersagt! 

 

4. Nach Beendigung der Aktivitäten sind die „großen Haufen“ (von jedem Reiter) 

zu entfernen! Lichter löschen und Türen schließen nicht vergessen! 

Clubraum und Toilettenanlagen sind sauber zu verlassen! 

 

5. Nach Möglichkeit nur eine Halle nutzen ( Stromkosten sparen! ). 

 

6. In den Reithallen und im Stall sind Hunde anzuleinen, kleinere oder größere 

Geschäfte der Hunde sind vom Hundehalter zu entfernen! 

 

7. Für Reiter und auch für Fahrer ist das Tragen eines sturzsicheren Reithelms, 

mit 3- und 4 Punktaufhängung, auf dem gesamten Gelände der Reitanlage,ist 

PFLICHT (Versicherungsschutz). Reiten ohne sturzsichere Kappe auf eigene Gefahr. 



 

8. PKW ohne Anhänger, Fahrräder, Mofas, Mopeds und Motorräder sind 

auf dem Parkplatz oberhalb der Stallungen zu Parken, unterhalb der große 

Halle können LKW und PKW mit Anhänger parken! 

 

9. Auf den Wegen rund um die Reithallen, Platz und Stallungen sind verlorene Pferdeäpfel zu 
entfernen! 

 

10. Das Benutzen der Reithallen sowie der gesamten Anlage ist nur mit Pferden 

gestattet, für die die Reithallennutzungsgebühr entrichtet wird. 

 

Diese Reithallenordnung ist konsequent einzuhalten! 

 

Der Vorstand des ZRFV Vosswinkel e.V.  

 


